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Allgemeines 

 

Folgende Regelungen über die Benutzung der Golfanlage und des Clubhauses sind vom Vorstand des Clubs 

beschlossen und dienen dem reibungslosen Miteinander von Club, Mitgliedern und Gästen. Die Bestimmungen 

gelten bis auf Widerruf für alle Mitglieder und Gäste, ebenso für Greenfee Spieler und Turnierteilnehmer. Diese 

Ordnung kann jederzeit geändert, ergänzt oder aufgehoben werden. 
 

Grundsätzliches: 

Herzlich Willkommen im Golf Club Trier (GCT). Die Golfanlage des GCT dient allen Mitgliedern und Gästen zur 

Entspannung und Erholung. Voraussetzung dafür ist gegenseitige Rücksichtnahme, Grüßen, Freundlichkeit und 

Respekt. Sollte ein Mitglied oder Gast, gegen die Haus-, Driving-Range oder Platzordnung verstoßen, kann eine 

Platzsperre oder Hausverbot ausgesprochen werden. Nachfolgende Punkte sind deshalb unbedingt einzuhalten: 

 

1. Hausordnung 

 

Von allen Mitgliedern und Gästen wird erwartet, dass sie die Clubräume in gepflegter Kleidung betreten. 

• Schuhe mit Metallspikes sind nicht gestattet, es wird gebeten, zur Schonung der Räumlichkeiten Softspikes 

oder Straßenschuhe zu benutzen. 

• In allen Gebäuden ist das Rauchen verboten. 

• Das Mitführen von Hunden und ähnlichem auf der gesamten Golfanlage ist nicht gestattet.  

• Betriebseigene Bade- und Handtücher dürfen nicht aus den Umkleiden entfernt werden. 

• Das Abstellen und Aufbewahren von Golftaschen und Golfwagen im Gastronomiebereich und auf der 

Terrasse ist nicht gestattet. 

• Das Hinaustragen und Entfernen von Möbeln, Kissen und anderem Inventar aus den Räumlichkeiten der/die 

Betreiber/-in ist nicht gestattet. 

• Jugendlichen ist der Genuss alkoholischer Getränke auf der gesamten Golfanlage untersagt. 

 

2. Driving-Range-Ordnung  

 

Für einen sicheren Betrieb und Freude aller Golfspieler sind folgende Regeln einzuhalten:  

• Das Betreten und die Benutzung der Driving Range und anderer Übungseinrichtungen erfolgt auf eigene 

Gefahr.  

• Das Spielen mit Driving Range Bällen auf den Spielbahnen ist verboten, da die Bälle Eigentum des Golfclubs 

sind und die Mitnahme von Bällen von der Driving Range und Pitching Green als Diebstahl gesehen werden. 

• Das Einsammeln von Bällen auf der Driving Range ist nicht gestattet. 

• Die leeren Balleimer sind nach Benutzung zurückzustellen.  

• Für Gäste ist das Range-Fee vor Trainingsbeginn zu entrichten. Es dürfen nur Bälle verspielt werden, die vorher 

am Automaten gezogen wurden. Ausnahme: Trainingsbetrieb mit den Golflehrern.  

• Im Pitching-Bereich gespielte Bälle dürfen wieder eingesammelt werden. Gegenseitige Rücksicht und 

Unterbrechung des Übens beim Einsammeln ist selbstverständlich. 

• Auf dem Putting-Green ist nur mit eigenen Bällen zu üben.  

• Den Anweisungen der Golflehrer, Greenkeeper, Sekretariat, und Vorstand ist Folge zu leisten. 

• Bei schönem Wetter und ausgelasteten Abschlagsplätzen, müssen das außen liegende 

Abschlagsmattenband benutzt werden. Hieraus ergibt sich, dass dadurch mehr Abschlagsplätze zur 

Verfügung stehen. Die im Freien befindlichen Abschlagsmatten haben Vorrang vor den Inneren. Es darf zu 

keiner Zeit der Innen- und Außenabschlagsplatz, die im Schlagbereich liegen, gleichzeitig benutzt werden.  

• Flutlichtanlagen sind zeitgesteuert, jeweils 60 Minuten. Die Driving Range kann erst nach Abkühlung der 
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Leuchtmittel erneut angeschaltet werden. Die Zeit verlängert sich nach betätigen der Schalter wieder auf 

60 Minuten. Übersichtsplan Flutlichtanlage: 

 

3. Platzordnung 
 

Für die Benutzung des Golfplatzes des GCT gelten folgende Grundsätze, die unbedingt eingehalten werden 

müssen, über die Etikette der Golfregeln hinaus oder ergänzend: 

• Spielberechtigt sind Mitglieder, die ihre Beiträge bzw. Gastspieler, die ihr Greenfee entrichtet haben. 

• Das Spielen auf dem 18-Loch-Platz ist nur Spielern gestattet, die mindestens die DGV-Platzerlaubnis 

nachweisen können. Gastspieler müssen einer nachweisbaren Mindestspielstärke von HCP 54 nachweisen.  

• Mitglieder des Golf-Clubs Trier e.V. werden gebeten, ihre Clubplakette, Gastspieler ihr Greenfee- Ticket 

deutlich sichtbar an der Golftasche anzubringen. 

• Die Platzregeln und Einschränkungen der Spiel- und Übungsmöglichkeiten sind unbedingt einzuhalten.  

• Den Anweisungen des Personals (Marshall, Greenkeeper, Sekretariat, Vorstand) ist Folge zu leisten. 

• Pitchmarken ausbessern, Divots zurücklegen, Bunker rechen, Bunker auf der flachen Seite verlassen und 

Rechen aufzustellen, sowie Abfälle und Zigarettenreste in den vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Alle 

Spieler sind verpflichtet, sich an die vorgegebenen Verhaltensregeln zu halten. 

• Die Golfrunde beginnt grundsätzlich am ersten Abschlag, der je Woche die 1. Bahn oder 10. Bahn ist wie 

beschildert. Start auf den 2. neun Loch ist nur nach vorheriger Genehmigung durch das Sekretariat zulässig 

und Spieler, die von den ersten 9 kommen, dürfen nicht behindert werden.  

• Ein Spieler darf während der Buchungszeiten erst zur genauen Tee Time abschlagen. Beim Spielen außerhalb 

der Buchungszeiten (vor 9 Uhr und nach 15 Uhr), darf erst abgeschlagen werden, wenn die vorausspielende 

Gruppe eindeutig außer Reichweite ist.  

• Buchungszeiten müssen bei nicht-antreten bis eine Stunde vor Startzeit selbst online storniert werden oder 

bei kurzfristigem nicht-antreten muss die Stornierung an das Sekretariat telefonisch oder per Mail erfolgen.  

• Die maximale Flightgröße beträgt 4 Spieler. 
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• Bei Probeschwüngen ist jede Beschädigung des Platzes zu vermeiden. Um eine Beschädigung und 

Verdichtung der Abschläge zu vermeiden, dürfen Probeschläge nur außerhalb der Abschläge durchgeführt 

werden. Auf Grüns und Abschlägen dürfen keine Golftaschen /-wagen abgestellt werden und das Befahren 

zwischen Grün und Bunkern ist strikt untersagt. Die Fahnenstange muss mit Bedacht hingelegt werden. 

• Auf Platzpflegepersonal ist besonders Rücksicht zu nehmen. Wenn sich Platzpflegepersonal in Reichweite 

des Schlages befindet, hat der Greenkeeper Vorrang und der Golfspieler muss warten bzw. überspringt diese 

Bahn und geht zum nächsten Abschlag! 

• Spieler, die ihre Bälle suchen oder um mehr als ein ganzes Loch zurückliegende Flights, sind aufgefordert, die 

nachfolgenden Spieler durchspielen zu lassen, wenn diese im Spielfluss entschieden behindert werden. Ein 

freiwilliges Durchlassen schnellerer Flights wird generell begrüßt.  

• Auf der Golfanlage wird um eine golfadäquate Bekleidung gebeten.  

• Das Mitführen von Hunden ist nicht gestattet.  

• Die Driving Range Bälle sind Eigentum des Golf-Clubs Trier e.V.; sie dürfen nur auf der Driving Range 

verwendet werden. Jegliche Mitnahme außerhalb der Driving Range ist Diebstahl. 

• Aus Sicherheitsgründen darf die Greenkeeper-Werkstatt von Unbefugten nicht betreten werden und 

abgestellte Platzpflegemaschinen nicht berührt werden. 

 

Alle Benutzer der Golfanlage sind verpflichtet, sich an die vorgegebenen Verhaltensregeln zu halten und den 

Anweisungen des Personals Folge zu leisten. Bei Verstößen kann eine schriftliche Verwarnung und ein zeitlich 

begrenztes Spielverbot ausgesprochen werden. Bei wiederholten oder besonders groben einmaligen Verstößen 

gegen diese Haus-, Driving-Range und Platzordnung, können das Spielrecht, sowie die Clubmitgliedschaft 

vorzeitig gekündigt werden und Hausverbot erteilt werden. 

Diese Haus-, Platz- und Driving-Range Ordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe durch Aushang am Schwarzen Brett 

mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 

 

Der Vorstand des Golf-Club Trier e.V., Stand 05.07.2023 

 

 

 


